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   Die Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4
   BauGB  bei  der  Aufstellung  des  Planes  beteiligt.
   Die Beteiligung der Bürger wurde gemäß § 3 Abs.1
   BauGB durchgeführt.

   Recklinghausen, den 27.11.2001
   Bürgermeister
   i.A.

   Städt. Oberbaurätin

   Die  öffentliche  Auslegung  der Planunterlagen
   erfolgte  gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB in  der  Zeit
   vom  03.12.2001 bis  03.01.2002 einschließlich.

   Recklinghausen, den 04.01.2002
   Bürgermeister
   i.A.

   Städt. Oberbaurätin

   Der Rat der Stadt Recklinghausen hat am  06.05.2002
   diesen    Plan    gemäß   §   10  BauGB   als   Satzung
   beschlossen.

   Recklinghausen, den 15.05.2002
   Bürgermeister

   Pantförder

   Die  planungsrechtlichen  Darstellungen  und  Fest -
   setzungen entsprechen den Anforderungen des § 2

   Recklinghausen, den  27.11.2001
   Bürgermeister

   Städt. Oberbaurätin

Zeichenerklärung
Linien und Grenzen

   der PlanzV.

Verkehrsflächen
Straßenverkehrsflächen

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Rad - und Fußweg

Grünflächen

Land - und Forstwirtschaft

Flächen für die Landwirtschaft Straßenbegrenzungslinie und Begrenzung
sonstiger Verkehrsflächen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

Planbestimmende Maße

Verlängerungen

Maße6.0

3.0 Breiten

Stadt   Recklinghausen
Bebauungsplan Nr. 208

  Rechtsgrundlagen

  Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
  kanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. l S.2141),
  zuletzt geändert durch Art.  4  des Gesetzes vom
  15.12. 1997 (BGBl. i S.2902)
  Baunutzungsverordnung     (BauNVO)    in     der
  Fassung der Bekanntmachung vom  23.01. 1990
  (BGBl. l S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 In-
  vestitionserleichterungs - u. Wohnbaulandgesetz
  vom 22.04. 1993 ( BGBl. l S. 466 )
  Landesbauordnung Nordrhein-Westf.(BauO NRW)
  vom 07.03.1995 (GV.NW.S.218),zuletzt geändert
  am 09.11.1999 (GV.NW.S. 622)
  Planzeichenverordnung  1990  ( PlanzV 90 ) vom
  18.12.1990 ( BGBl. 1991 l S. 58 )
  Zeichenvorschrift für Katasterkarten und Vermes-
  sungsrisse in  Nordrhein-Westf. vom 20.12.1978

  Hinweis

  Satzungen   im   Sinne   §  7   Gemeindeverord-
  nung ( GO NW ), die  das  Ortsrecht regeln, sind
  zu beachten !

Für die städtebauliche Planung
Bürgermeister

i.A.

Fachbereichsleiter
Planen, Umwelt, Bauen

Baudezernat

IV

Technischer Beigeordneter

  Die Planunterlage - Stadtgrundkarte Maßstab 1 : 1000
   mit  dem  Stand  vom    01.08.2001     entspricht  den
   Anforderungen des § 1 der PlanzV.

   Recklinghausen, den  27.11.2001
   Bürgermeister
   i.A.

Maßstab 1 : 1000

Biotop, Streuobstwiese,
Sport- und Spielwiese

Sonstige Angaben
AltlastenflächenAF

Im Hinsberg für einen Bereich zwischen Hinsberg -
straße, Lange Wanne, Südseite "Bezirkssportanlage Lange
Wanne," Straße Im Hinsberg,Ostcharweg und einer Linie ca.
80 m nördlich der Canisiusstraße / Marienburger Straße

Extensives Grünland

Feldgehölze

Brache, Hochstaudenflur

Abgrenzung des Landschaftsschutz-
gebietes Nr. 63

Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb der
Verbandsgrünfläche Nr. 129

Blatt 2 (2)

Zugehörigkeitszeichen

Pflanz- und Erhaltungsgebot

Ausgleichsmaßnahmen

Sonstige Planzeichen

Bäume sind anzupflanzen und zu erhalten
(§ 9 Abs. 1 Ziff. 25a und 25b BauGB)

StellplätzeSt

A

Textlicher Teil siehe Blatt 1

   Der Satzungsbeschluß des Rates wurde gemäß  § 10
   Abs. 3 BauGB  im  Amtsblatt  für  die  Stadt Reckling -
   hausen Nr. 12  vom 21.05.2002 unter Hinweis auf die
   öffentliche  Auslegung  und  das Entfallen der Geneh-
   migung  bekanntgemacht  worden.

   Recklinghausen, den 22.05.2002
   Bürgermeister
   i.A.

   Städt. Oberbaurätin


